Marktiberwachungsstrategie flir die Dienstleistungen des
BFSG

Stand: 08.01.2026

Die vorliegende Marktiiberwachungsstrategie (MUS) fiir die
Barrierefreiheitsanforderungen von Dienstleistungen ist erganzend zur MUS fir Produkte
als internes Handlungsdokument erstellt worden.

Konzeptionell orientiert sich dieses Dokument an der Systematik der Nationalen
Marktiiberwachungsstrategie (NMUS) der Bundesrepublik Deutschland sowie der MUS
fir Produkte des BFSG. Die NMUS beinhaltet eine allgemeine Beschreibung des Aufbaus
von MUS. Dies gewahrleistet ein einheitliches Vorgehen tiber beide
Zustandigkeitsbereiche des BFSG. Die Kapitelnummerierung folgt analog der MUS fiir
Produkte.



Marktiiberwachungsstrategie flr die
Barrierefreiheitsanforderungen von Dienstleistungen

3.X.1 Zustandige Behorde(n) und Kontaktdaten

EU-Rechtsnorm Richtlinie (EU) 2019/882 des
Europdischen Parlaments und des
Rates vom 17. April 2019 Uber die
Barrierefreiheitsanforderungen fur
Produkte und Dienstleistungen
(European Accessibility Act - EAA)
Nationale Gesetze - Barrierefreiheitsstarkungsgesetz
(BFSG)

- Verordnung zum
Barrierefreiheitsstarkungsgesetz
(BFSGV)

Marktuberwachungsbehdrde Marktuberwachungsstelle der Lander

far die Barrierefreiheit von Produkten

und Dienstleistungen (MLBF AGR)

Carl-Miller-StraBe 6

39112 Magdeburg

Tel.: +49 391 28 92 30 23

E-Mail: kontakt@mlbf-barrierefrei.de
Homepage: www.mlbf-barrierefrei.de

3.X.2 Art und Umfang der Marktuberwachung, Markttrends,
risikobasierter Ansatz

Art und Umfang der Marktiiberwachung

Die Marktiberwachung der in § 1 Abs. 3 BFSG genannten Dienstleistungen, die nach
dem 28. Juni 2025 fur Verbraucher erbracht werden, erfolgt auf Basis eines
risikobasierten Ansatzes.

Risikobasierter Ansatz

Bei einem risikobasierten Ansatz sollen Dienstleistungen identifiziert werden, bei denen
eine hohe Wahrscheinlichkeit flr eine formale oder materielle Nichtkonformitat besteht
oder vermutet wird. Dabei legt die Marktiiberwachungsbehérde (MUB) eine duale
Vorgehensweise zugrunde. In den UberwachungsmaBnahmen unterscheidet die MUB
zwischen aktiven (anlassunabhangigen) und reaktiven (anlassabhangigen)
MarktuberwachungsmaBnahmen.
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Bei der aktiven (anlassunabhangigen) Marktiiberwachung verfolgt die MUB eine
systematische Durchfuhrung von Kontrollen. Diese erfolgen fortlaufend und werden
regelmaBig evaluiert. Bei der aktiven Marktliiberwachung werden online sowie im
geschéaftlichen Verkehr angebotene Dienstleistungen gepruft, wobei die
Uberwachungsanteile je nach Dienstleistungssektor variieren.

Die aktive Marktiiberwachung wird durch die MUB unter Beriicksichtigung verschiedener
Risikofaktoren reguliert. Eine wesentliche Rolle spielen dabei Risikofaktoren, wie

o Marktanteile oder Nutzerreichweite einer Dienstleistung oder
Dienstleistungskategorie,

e UnternehmensgroBe,

e Relevanzfiir die autonome Lebensfiihrung,

o Komplexitat und Interaktivitat der Dienstleistung,

o Ergebnisse automatisierter Vorprifungen,

e Offentliches Nutzerfeedback und Bewertungen,

e Markttrends.

Des Weiteren werden bei der aktiven Marktuberwachung folgende Risikofaktoren berlcksichtigt,
die sich aus der reaktiven Marktuberwachung ergeben, wie

e Antragsaufkommen,
¢ Informationen von Dritten.

Die reaktive Marktiiberwachung der MUB erfolgt auf Grundlage externer Informationen
relevanter Akteure, sowie durch Antragsbearbeitung.

3.X.2.1 Marktdurchdringung

Die Marktdurchdringung ist ein zentraler Aspekt, um sicherzustellen, dass die
Barrierefreiheitsanforderungen fur Dienstleistungen moglichst flachendeckend
umgesetzt werden. Dazu werden durch die MUB im Rahmen der aktiven
Marktuberwachung fortlaufend Prifungen von Dienstleistungen bzw.
Dienstleistungssektoren in einem raumlich (online und/oder stationare Uberwachung)
sowie zeitlich festgelegten Rahmen (z. B. seit Erbringung fortlaufend) durchgefuhrt, mit
dem Ziel Nichtkonformitaten auf dem Markt zu identifizieren.

Zur effizienten Durchdringung des Markts setzt die MUB insbesondere bei webbasierten
Dienstleistungen auf automatisierte Vorprufungen. Durch den Einsatz technischer
Prufsoftware ist es moglich, eine deutlich groBere Anzahl an Dienstleistungen in der
Breite zu erfassen, als dies durch rein manuelle Prifungen maoglich wére. Diese
skalierbare Vorgehensweise erhdht die Kontrollmoglichkeiten in der Marktbreite.

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf marktbeherrschenden Dienstleistungen, also
Dienstleistungen mit einer hohen Nutzerreichweite. Dienstleistungen mit hohem
Marktanteil haben aufgrund ihrer Reichweite ein erhdhtes Risiko, dass bei fehlender
Barrierefreiheit eine groBe Anzahlvon Verbrauchern, die auf Barrierefreiheit angewiesen
sind, benachteiligt wird. Durch die Uberwachung dieser Dienstleistungen wird eine



moglichst breite Wirkung erzielt, um die Einhaltung der Barrierefreiheitsanforderungen
sicherzustellen.

Auch bei Dienstleistungen mit geringeren absoluten Nutzerzahlen wird eine hohe
Marktdurchdringung angenommen, wenn der Anbieter eine Monopolstellung in der
lokalen oder sektoralen Versorgung einnimmt. In solchen Fallen kann selbst eine geringe
Nutzerzahl eine erhebliche Bedeutung flr die Daseinsvorsorge der betroffenen
Verbraucher vor Ort oder in einem bestimmten Dienstleistungssektor haben.

Fur Dienstleistungen mit hoher Marktdurchdringung erhalten die
UberwachungsmaBnahmen eine hdhere Prioritat. Im Gegensatz dazu spielt die
Marktdurchdringung bei Nischenangeboten mit geringem Marktanteil eine
untergeordnete Rolle, weshalb in solchen Fallen andere Risikofaktoren im Rahmen des
risikobasierten Ansatzes starker gewichtet werden.

3.X.2.2 Eigenstandige Aktivitaten unter der Kontrolle des Wirtschaftsakteurs

Im Rahmen der Marktiberwachung spielt die Berlcksichtigung der eigenstandigen
Aktivitaten der Dienstleistungserbringer eine zentrale Rolle. Besonders relevant sind die
MaBnahmen, die der Dienstleistungserbringer ergreift, um sicherzustellen, dass seine
Dienstleistungen den gesetzlichen Barrierefreiheitsanforderungen entsprechen.

Sicherstellung der Barrierefreiheit gemaB 88 14 Abs. 1 und Abs. 3 BFSG:

Der Dienstleistungserbringer ist verpflichtet, die Dienstleistung so zu erbringen und zu
gestalten, dass sie den festgelegten Barrierefreiheitsanforderungen entspricht. Dies
umfasst je nach Dienstleistung auch die Barrierefreiheit der genutzten Produkte,
Webseiten und Apps.

Dienstleistungserbringer missen gewahrleisten, dass die Erbringung der Dienstleistung
dauerhaft den Anforderungen entspricht. Anderungen an den Merkmalen der
Dienstleistung oder Anderungen der gesetzlichen Anforderungen mussen dabei
berlcksichtigt werden.

Informationspflichten § 14 Abs. 2 BFSG:

Der Dienstleistungserbringer muss sicherstellen, dass Informationen tUber die
Funktionsweise der Dienstleistung und Uber ihre Barrierefreiheitsmerkmale verflgbar
sind. Diese Informationen mussen in barrierefreier Form bereitgestellt werden, den
Allgemeinen Geschaftsbedingungen beigefligt sein oder auf andere deutlich
wahrnehmbare Weise bereitgestellt werden. Die Prifung dieser Informationen ist ein
wesentlicher Bestandteil der formalen Uberwachung.

Korrektur- und Anzeigepflichten gemaB § 14 Abs. 4 BFSG:

Stellt ein Dienstleistungserbringer fest, dass eine von ihm erbrachte Dienstleistung nicht
den Anforderungen entspricht, ist er verpflichtet, unverziglich die erforderlichen
KorrekturmaBnahmen zu ergreifen. Der Dienstleistungserbringer muss die MUB
unverzuglich Gber die Art der festgestellten Nichtkonformitat sowie die ergriffenen



MaBnahmen informieren. Sollte der WA von Ausnahmeregelungen gemaB den
relevanten rechtlichen Bestimmungen Gebrauch machen, ist dies gegeniiber der MUB
anzuzeigen.

Mitwirkungspflicht gemaB § 14 Abs. 5 BFSG:

Der Dienstleistungserbringer hat der MUB auf deren begriindetes Verlangen alle
Ausklnfte zu erteilen, die erforderlich sind, um die Konformitat der Dienstleistung
nachzuweisen. Erist zudem verpflichtet, mit der MUB bei allen MaBnahmen zu
kooperieren, die zur Herstellung der Konformitat ergriffen werden.

3.X.2.3 Faille von Nichtkonformitat bei dem Wirtschaftsakteur in der
Vergangenheit

Die MUB legt den Fokus auf Dienstleistungserbringer, welche wiederholt nicht konforme
Dienstleistungen erbracht oder angeboten haben. Um solche Falle frihzeitig zu
erkennen, wertet die MUB systematisch Erkenntnisse der aktiven Marktliberwachung
sowie vorliegende Meldungen und Beschwerden aus. Dies ermdglicht es, Muster
wiederholter Nichtkonformitaten bei Dienstleistungen oder Dienstleistungskategorien
zu identifizieren und entsprechende MaBnahmen zu ergreifen.

Dienstleistungserbringer, die in der Vergangenheit aufgrund formaler Mangel oder
materieller Mangel aufgefallen sind, werden bei kiinftigen UberwachungsmaBnahmen
prioritar Uberwacht. Ein weiterer wichtiger Faktor flr die Risikobewertung ist die
Kooperationsbereitschaft des Dienstleistungserbringers. Dienstleistungserbringer, die in
der Vergangenheit wenig Bereitschaft zur Mitwirkung gezeigt haben, werden ebenfalls
mit einem hoheren Risiko bewertet. Auf dieser Grundlage werden gezielte MaBnhahmen
und Priifungen durch die MUB festgelegt, um sicherzustellen, dass die gesetzlichen
Vorgaben in der Zukunft eingehalten werden.

3.X.2.4 Risikoprofile

Risikoprofile fur Zollbehorden finden im Rahmen von Dienstleistungen keine
Anwendung.

3.X.2.5 Auf Nichtkonformitat hindeutende Informationen

Die Identifikation von Dienstleistungen, die die Anforderungen an die Barrierefreiheit
nicht erfullen, stutzt sich auf verschiedene Informationsquellen. Im BFSG sind eine
Reihe an Hinweisgebern gesetzlich verankert, die als Indikatoren fur potenzielle
Nichtkonformitaten herangezogen werden und MarktliberwachungsmaBnahmen nach
sich ziehen.

Zu den zentralen Informationsquellen zahlen:

Antridge gemaB 8 32 BFSG:

Antrage auf Einleitung von MarktuberwachungsmaBnahmen, die von Verbraucherinnen
und Verbrauchern oder von anerkannten Verbanden gestellt werden.



Erklarung von Ausnahmetatbestianden gemaB 88 16 und 17 BFSG:

Informationen der Wirtschaftsakteure Uber die Inanspruchnahme von Ausnahmen
aufgrund einer wesentlichen Verdnderung oder einer unverhaltnismaBigen Belastung.

Meldungen von Nichtkonformitaten durch WA gemanB 8 14 BFSG:

Meldungen, die von Dienstleistungserbringern selbst an die MUB (ibermittelt werden,
wenn diese feststellen, dass eine von ihnen erbrachte Dienstleistung nicht konform ist.

Allgemeine Hinweise gemaB § 22 BFSG:

Informationen Dritter, Medienberichte oder Beschwerden, die nicht die formellen
Anforderungen eines Antrags nach 8 32 BFSG erflllen, aber dennoch Anhaltspunkte fir
eine Nichtkonformitat bieten. Hierzu konnen auch Hinweise anderer Behorden zahlen,
einschlieBlich Informationen aus anderen EU-Mitgliedstaaten, soweit sie der MUB
bekannt werden.

3.X.2.6 Informationsaustausch mit den Zollbehorden

Der Informationsaustausch mit Zollbehérden findet im Rahmen von Dienstleistungen
keine Anwendung.

3.X.3 Prioritdre Uberwachungsbereiche

Die Festlegung der prioritdren Uberwachungsbereiche erfolgt auf Grundlage der in
Kapitel 3.X.2 dargestellten Risikobewertung. Ziel ist es, die Marktiberwachung so
auszurichten, dass mit den verfligbaren Ressourcen ein maximaler Effekt fur die
Barrierefreiheit der Dienstleistungen erzielt wird. Die Priorisierung erfolgt dynamisch
und unterscheidet in aktive und reaktive Marktliberwachung.

Im Rahmen der aktiven Marktliberwachung werden vorrangig solche
Dienstleistungssektoren gepruft, bei denen ein hohes Risiko fur die Nutzerinteressen
besteht. MaBgeblich fur die Priorisierung ist dabei insbesondere die Relevanz fir die
autonome Lebensflhrung. Dienstleistungen, die fur die alltagliche Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen essenziell sind, stehen im Zentrum der Prifung. Ein
weiteres Entscheidungskriterium ist die Marktdurchdringung, da bei Dienstleistungen
mit hohen Marktanteilen oder groBer Verbreitung eine Nichtkonformitat eine Vielzahl von
Nutzerinnen und Nutzern betreffen wurde. Ergédnzend flieBen Marktauffalligkeiten in die
Bewertung ein.

Ein wesentlicher Teil der Ressourcen wird fur die Prifung von begriindeten Anlassen aus
der reaktiven Marktliberwachung eingesetzt. Diese MaBnahmen haben aufgrund der
gesetzlichen Ausgestaltung Vorrang, um den Rechtsschutz der Verbraucher zu
gewahrleisten. Hierzu zahlt insbesondere die Bearbeitung von Antragen auf
MarktliberwachungsmaBnahmen gemaB 8 32 BFSG sowie die Prlfung sonstiger
substanziierter Beschwerden Dritter. Zudem erfolgt die Prafung von Eingaben der
Dienstleistungserbringer selbst; dies beinhaltet sowohl die Prufung gemeldeter eigener



Nichtkonformitaten als auch die inhaltliche Kontrolle geltend gemachter
Ausnahmetatbestande.

3.X.4 Mindestkontrollniveau, Durchsetzungsaktivitaten

Mindestkontrollniveau

Da die Bestimmungen des BFSG erst ab dem 28. Juni 2025 zur Anwendung kommen,
liegen fur die aktuelle Strategieperiode keine historischen Daten zu Fallzahlen oder
Mangelquoten vor, aus denen sich ein quantitatives Mindestkontrollniveau ableiten
lieBe. Der strategische Fokus liegt daher in dieser Uberwachungsperiode auf der
Sicherstellung der Reaktionsfahigkeit zur Bewaltigung der gesetzlichen Pflichtaufgaben
und dem qualitativen Aufbau einer Datenbasis. Diese Erkenntnisse dienen als
Grundlage zur Festlegung eines quantitativen Mindestkontrollniveaus in nachfolgenden
Uberwachungsperioden.

DurchsetzungsmafBnahmen

Die MUB ergreift geeignete MaBnahmen, um die Konformitat von Dienstleistungen mit
den Anforderungen des BFSG sicherzustellen. Das Vorgehen folgt dabei dem Grundsatz
der VerhaltnismaBigkeit und orientiert sich an dem im BFSG festgelegten Stufenmodell:

Aufforderung zur Korrektur:

Bei Feststellung einer formalen oder materiellen Nichtkonformitat fordert die MUB den
betreffenden Dienstleistungserbringer zunachst auf, den Mangel innerhalb einer
angemessenen Frist zu beseitigen.

Einschrankung und Untersagung:

Wird die Konformitat nicht fristgerecht hergestellt, trifft die MUB weitergehende
MaBnahmen. Es kann eine Anordnung folgen, das Angebot oder die Erbringung einer
Dienstleistung einzustellen.

BuBgeld:

VerstoBe gegen einzelne Pflichten des BFSG sind auch Ordnungswidrigkeiten und
kdnnen von der MUB geahndet werden mit einer GeldbuBe bis zu 10.000,00 €, bei
bestimmten PflichtverstoBen mit einer GeldbuBe bis zu 100.000,00 €.

3.X.5 Zusammenarbeit mit den Marktiiberwachungsbehorden in
anderen Mitgliedstaaten

Die Zusammenarbeit mit MUBs anderer EU-Mitgliedstaaten erfolgt anlassbezogen und
dient dem allgemeinen Erfahrungsaustausch, um eine einheitliche Rechtsanwendung
im Binnenmarkt zu férdern. Ein formalisiertes Meldewesen lUber zentrale EU-
Datenbanksysteme (wie ICSMS) flr Dienstleistungen ergibt sich nicht aus dem BFSG
und ist derzeit nicht vorgesehen.



	Marktüberwachungsstrategie für die Dienstleistungen des BFSG
	Marktüberwachungsstrategie für die Barrierefreiheitsanforderungen von Dienstleistungen
	3.X.1 Zuständige Behörde(n) und Kontaktdaten
	3.X.2 Art und Umfang der Marktüberwachung, Markttrends, risikobasierter Ansatz
	Art und Umfang der Marktüberwachung
	Risikobasierter Ansatz
	3.X.2.1 Marktdurchdringung
	3.X.2.2 Eigenständige Aktivitäten unter der Kontrolle des Wirtschaftsakteurs
	Sicherstellung der Barrierefreiheit gemäß §§ 14 Abs. 1 und Abs. 3 BFSG:
	Informationspflichten § 14 Abs. 2 BFSG:
	Korrektur- und Anzeigepflichten gemäß § 14 Abs. 4 BFSG:
	Mitwirkungspflicht gemäß § 14 Abs. 5 BFSG:

	3.X.2.3 Fälle von Nichtkonformität bei dem Wirtschaftsakteur in der Vergangenheit
	3.X.2.4 Risikoprofile
	3.X.2.5 Auf Nichtkonformität hindeutende Informationen
	Anträge gemäß § 32 BFSG:
	Erklärung von Ausnahmetatbeständen gemäß §§ 16 und 17 BFSG:
	Meldungen von Nichtkonformitäten durch WA gemäß § 14 BFSG:
	Allgemeine Hinweise gemäß § 22 BFSG:

	3.X.2.6 Informationsaustausch mit den Zollbehörden

	3.X.3 Prioritäre Überwachungsbereiche
	3.X.4 Mindestkontrollniveau, Durchsetzungsaktivitäten
	Mindestkontrollniveau
	Durchsetzungsmaßnahmen
	Aufforderung zur Korrektur:
	Einschränkung und Untersagung:
	Bußgeld:


	3.X.5 Zusammenarbeit mit den Marktüberwachungsbehörden in anderen Mitgliedstaaten


